
Prüfung nicht mit Sicherheit jede Gefahrenquelle er
kannt und ausgeschaltet werden kann und weil wegen 
der damit stets verbundenen Brandgefahr Aschen
becher kurze Zeit nach der Benutzung grundsätzlich 
nicht in leicht brennbare Behälter entleert werden 
dürfen. Ihre vermeintliche Vorsichtsmaßnahme ist des
halb auch ungeeignet gewesen. Sie hätte auf Grund 
ihrer Lebenserfahrung voraussehen können und müs
sen, daß von ihr nicht bemerkte glimmende Tabakreste 
in den Pappkarton gelangen und diesen in Brand setzen 
konnten, Daß sie überhaupt nach glimmenden Zigaretten
resten gesehen und vor dem Entleeren der Aschenbecher 
noch einen glimmenden Rest ausgedrückt hat, wie sie 
in ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsorgan er
klärt hat, beweist aber, daß sie trotz ihres im Hinblick 
auf die Entleerung der Aschenbecher allgemein leicht
fertigen Verhaltens nicht ohne jede Überlegung und 
Rücksichtnahme auf die mögliche Herbeiführung einer 
Brandgefahr gehandelt hat. Sie hat damit — im Gegen
satz zur Meinung des Bezirksgerichts — nicht bewußt, 
sondern unbewußt fahrlässig gehandelt. Der Grad der 
Schuld und der in ihrem fahrlässigen Verhalten zum 
Ausdruck gekommene, auf einem noch ungenügend 
entwickelten Verantwortungsbewußtsein beruhende 
Widerspruch zu ihren gesellschaftlichen Pflichten sind 
aber nicht so schwerwiegend, daß es zu dessen Über
windung einer unbedingten Freiheitsstrafe bedarf.

Dem Kassationsantrag ist zuzustimmen, daß die Ange
klagte als Arbeiterfrau in der Vergangenheit bewiesen 
hat, daß sie fest auf dem Boden der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung in unserem Arbeiter-und-Bauern- 
Staat steht. Sie hat stets fleißig gearbeitet, ihre Kinder 
trotz der von ihrem Ehemann ausgehenden Schwierig
keiten in der Familie zu ehrlichen und aufrechten 
Bürgern erzogen und sich im Rahmen ihrer Möglich
keiten auch am gesellschaftspolitischen Leben beteiligt. 
Sie wird von ihrer Arbeitsstelle insgesamt gut beur
teilt. Soweit verschiedene Schwächen beanstandet wer
den, wie z. B. das Verkaufen von Waren an Betriebs
angehörige ohne sofortige Bezahlung, stehen diese in 
keinem Zusammenhang mit ihrer Straftat. Sie dürfen 
keinesfalls, wie es das Kreisgericht getan hat, über
bewertet werden. Die Angeklagte hat es offenbar nicht 
verstanden, sich in dieser Beziehung gegen das Ver
langen bestimmter Arbeiter des Betriebes mit der er
forderlichen Konsequenz durchzusetzen.

Die bisherige grundsätzlich positive Entwicklung der 
Angeklagten und ihre ständige Bereitschaft zur beruf
lichen und gesellschaftlichen Mitarbeit bieten die Ge
währ dafür, daß sie auch bei bedingter Verurteilung 
aus ihrer erstmaligen Zuwiderhandlung gegen die 
Strafgesetze der DDR mit Hilfe ihres Arbeitskollektivs 
für ihr weiteres Leben die erforderlichen Lehren zieht 
und die ihr noch anhaftenden, für ihre Tat ursächlich 
gewesenen Bewußtseinsmängel überwindet.

Die Anwendung des § 1 StEG bedeutet auch unter Be
achtung des herbeigeführten nicht unerheblichen Scha
dens keine Unterschätzung der Tat, wegen der die 
Angeklagte weder aus erzieherischen noch aus repres
siven Gründen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wer
den muß.

Auf den Kassationsantrag war somit der Beschluß des 
Bezirksgerichts wegen Verletzung des Gesetzes durch 
Nichtanwendung des § 1 StEG und unrichtiger Anwen
dung des § 284 StPO aufzuheben und die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung über die Be
rufung der Angeklagten an das genannte Gericht zu
rückzuverweisen.

§§ 19, 30 StEG.

Ob Äußerungen als staatsgefährdende Propadanda und 
Hetze im Sinne von § 19 StEG oder als Verleumdung 
bzw. Entstellung der Maßnahmen oder der Tätigkeit 
staatlicher Einrichtungen oder gesellschaftlicher Organi
sationen im Sinne des § 30 Ziff. 1 StEG zu beurteilen 
sind, kann nicht allein aus ihrem Wortlaut geschlossen 
werden. Dazu bedarf es vielmehr der Beachtung weite
rer Umstände, insbesondere der sich aus Zeit und Ort 
in bezug auf das Tatgeschehen ergebenden Zusammen
hänge, der Art und Weise des Vorgehens des Täters, 
seines bisherigen Verhaltens zur Arbeiter-und-Bauern- 
Macht — zum Beispiel im Prozeß der Arbeit — und des 
Standes seiner Bewußtseinsentwicklung sowie der Be
weggründe seines Handelns.

OG, Urt. vom 11. Mai 1963 - 10 Ust 61/63.

Der Angeklagte ist 1952 der LPG beigetreten und dort 
als Melker tätig. Er gehört der VdgB und der Demokra
tischen Bauernpartei Deutschlands an.
Am 26. Oktober 1961 fand zur Durchführung des Pro
duktionsaufgebots in der Landwirtschaft eine Mitglie
dervollversammlung der LPG statt. Der Vorsitzende der 
LPG wies auf Mängel in der Viehpflege innerhalb der 
LPG hin, ohne dabei Namen einzelner Viehpfleger zu 
nennen. Außerdem erörterte er die Sicherstellung eines 
Schonplatzes für eine Genossenschaftsbäuerin, die 
schwanger war. Diese Genossenschaftsbäuerin hatte bis
her keine gute Arbeitsmoral gezeigt. Hinsichtlich des 
Schonplatzes gab es bei den Versammlungsteilnehmern 
unterschiedliche Auffassungen. Der Angeklagte, der 
gegen die Zuweisung eines Schonplatzes war, äußerte 
sich in der Diskussion in abfälliger Weise gegen den 
Staat der Arbeiter und Bauern. Einige Genossenschafts
bauern setzten sich daraufhin mit dem Angeklagten 
auseinander. Der Angeklagte nahm aber keine Lehre 
an, sondern unterbrach fortlaufend die Diskussions
redner. Dabei brachte er weiter zum Ausdruck, daß er 
jeden, der im Stall kontrollieren werde, hinauswerfen 
würde, ganz gleich, ob der Kontrollierende von der 
LPG oder vom Staatsapparat wäre. Als der Angeklagte 
aufgefordert wurde, sich ruhig zu verhalten oder die 
Versammlung zu verlassen, machte er eine unflätige 
Bemerkung gegen die Genossenschaftsbauern. Danach 
verließ er die Versammlung.
Auf Grund dieses Sachverhalts hat das Bezirksgericht 
den Angeklagten wegen staatsgefährdender Propaganda 
und Hetze (§ l!f Abs. I Ziff. 2 StEG) verurteilt.
Die Berufung hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :

Das Bezirksgericht hat es in der vorliegenden Sache 
entgegen der im Beschluß des Staatsrats vom 30. Januar 
1961 erhobenen Forderung an einer gründlichen Unter
suchung aller Umstände des Tatgeschehens, der Persön
lichkeit des Angeklagten, seiner Entwicklung, seines 
Bewußtseinsstandes und seines gesellschaftlichen Ver
haltens (zum Beispiel im Prozeß der Arbeit) sowie der 
Beweggründe seines Handelns fehlen lassen. Deshalb 
und weil es den Tatbestand des § 19 StEG nicht genau 
beachtete, hat es eine Entscheidung getroffen, die den 
Erfordernissen der sozialistischen Gesetzlichkeit nicht 
gereckt wird.
So hat sick das Bezirksgericht mit einer isolierten Fest
stellung der Äußerungen des Angeklagten begnügt und 
an diese die Schlußfolgerung geknüpft, daß der An
geklagte durch sein Verhalten in der Vollversammlung 
versucht habe, andere Bürger auf „seine feindliche Posi
tion“ zu ziehen. Für einen derartig schwerwiegenden 
Vorwurf ergaben sick aus der vor dem Bezirksgericht 
durchgeführten Beweisaufnahme aber nickt nur keine 
Anhaltspunkte, sondern eine Reihe von Umständen, die 
eindeutig dagegen sprechen. Zunächst steht der Be
hauptung des Bezirksgerichts entgegen, daß der Ange
klagte, der zusammen mit seiner Frau 50 Stück Groß-

416


